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Am 23.02.2026 war es so weit,  
3 neue MTW’s konnten an die OFW 
von Obercunnersdorf, Ottenhain 
und Walddorf übergeben werden. 

Als Bürgermeister möchte ich mich 
ganz herzlich bei den Mitgliedern 
des Gemeinderates Kottmar dafür 
bedanken, dass diese meinem Vor-
schlag gefolgt waren und freige-
wordene finanzielle Mittel im letz-
ten Jahr für die Anschaffung dieser 
Fahrzeuge zugestimmt haben, ins-
gesamt 210,0 T€. 

Auch das ist letzten Endes Wert-
schätzung der Arbeit und Einsatzbe-
reitschaft an 7 Tagen in der Woche 
von 0-24 Uhr unserer ehrenamtli-
chen Kameradinnen und Kamera-
den. 

Für die Anschaffung drei weiterer 
MTW’s sind in diesem Haushaltsjahr 
entsprechende Mittel eingeplant 
und beschlossen worden.

Ich wünsche auch im Namen der 
Mitglieder des Gemeinderates eine 
unfallfreie Fahrt mit den neu ange-
schafften Fahrzeugen verbunden 
mit dem Wunsch einer gesunden 
Rückkehr bei Einsätzen.

Michael Görke, Bürgermeister
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Gemeindeverwaltung Kottmar

Anschrift

Gemeindeamt Kottmar
OT Eibau, Hauptstraße 62, 02739 Kottmar

Sprechstunde des Bürgermeisters

Nach vorheriger Terminvereinbarung

Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung Kottmar, OT Eibau

OT Eibau, Hauptstraße 62
Tel.: 03586 78040  E-Mail: info@gemeinde-kottmar.de
Fax: 03586 780439  Internet: www.gemeinde-kottmar.de

 Zimmer-Nr.  Durchwahl

Hauptamtsleiterin
Frau Höhne  1  780430
Hauptamt / Soziales
Frau Jung  3  780429
Sekretariat
Frau Baier  4  780421
IT-Systemadministrator
Herr Hitziger  5  780440
Ordnungsamt / Gewerbeamt / Brandschutz
Herr Röhle  6  780437
Ordnungsamt / Gewerbeamt
Frau Krätzsch  7  780441
Bauamtsleiter
Herr Wildner  11  780423
Gebäude- / Liegenschaftsverwaltung
Frau Krowiorsch  8  780427
Bauamt
Frau Mengel  9  780426
Standesamt / Einwohnermelde- und Passamt / Zahlstelle
Frau Schubert  10  780432
Frau Wehland  10  780436

Telefonverzeichnis des Bürgerbüros Obercunnersdorf

OT Obercunnersdorf, Hauptstraße 114
Durchwahl

Friedhof/Liegenschaften
Frau Scheel  035875 61820
Einwohnermelde- und Passamt / Steuern
Frau Krause  035875 61821
Kämmerin
Frau Sommer  035875 61833
Kasse
Frau Mager  035875 61835
Frau Hübschke  035875 61834
Frau Koy  035875 61838

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Eibau  
und des Bürgerbüros Obercunnersdorf

Dienstag  9:00 – 12:00 Uhr  13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag  9:00 – 12:00 Uhr  13:00 – 16:00 Uhr
Montag / Mittwoch / Freitag nach vorheriger Vereinbarung
Das Bürgerbüro in Obercunnersdorf verfügt über einen
barrierefreien Zugang.

Außenstelle Niedercunnersdorf

Sprechstunde von Frau Truskat im Dorfgemeinschafts-
haus Niedercunnersdorf, Niedere Hauptstraße 37 in Nieder- 
cunnersdorf
jeden 2. Dienstag im Monat 16:00 – 18:00 Uhr
oder telefonisch erreichbar unter 035875 60327.

Öffnungszeiten Einrichtungen

Touristinformation Spreequellland
und Museum Faktorenhof, OT Eibau, Hauptstraße 214a,
Tel. 03586 702051, tourismus@spreequellland.info
Öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag - Freitag 10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Samstag geschlossen
Sonn- u. Feiertage 13:00 - 16:00 Uhr

Hinweis: Für Führungen und Gruppenbesuche ist eine Reser-
vierung erforderlich.

Touristinformation „Haus des Gastes“
OT Obercunnersdorf, Hauptstr. 65, 
Tel. 035875 60954, info@obercunnersdorf.de
Öffnungszeiten
Montag   geschlossen
Dienstag – Freitag   10:00-15:00 Uhr
Samstag, Sonn- u. Feiertage  geschlossen
sowie nach Vereinbarung

Bibliothek Eibau
OT Eibau, Schulstraße 1, 02739 Kottmar, Tel. 03586 387100
E-Mail: bibliothek-eibau@gmx.de
Montag und Dienstag  14:00 – 18:00 Uhr
Freitag  9:00 – 12:00 Uhr  13:00 – 17:00 Uhr

Bibliothek Obercunnersdorf
OT Obercunnersdorf, Hauptstraße 65, 02708 Kottmar,
Telefon 035875 60954
mittwochs  15:30 – 18:30 Uhr

Bibliothek Niedercunnersdorf
OT Niedercunnersdorf, Niedere Hauptstraße 37, 
02708 Kottmar
dienstags  15:00 – 18:00 Uhr
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im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 14.151.711 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen 

Aufwendungen auf 15.426.783 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen 

und Aufwendungen (ordentliches 
Ergebnis) auf -1.275.072 Euro

- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf 404.500 Euro

- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 30.000 Euro

- Saldo aus den außerordentlichen 
Erträgen und Aufwendungen 
(Sonderergebnis) auf 374.500 Euro

- Gesamtergebnis auf -900.572 Euro

- Betrag der veranschlagten Abdeckung 
von Fehlbeträgen des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 Euro

- Betrag der veranschlagten Abdeckung 
von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren auf 0 Euro

- Betrag der Verrechnung eines 
Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 584.282 Euro

- Betrag der Verrechnung eines 
Fehlbetrages im Sonderergebnis mit 
dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 
Satz 3 SächsGemO auf 0 Euro

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -316.290 Euro

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.981.292 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.542.939 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf 

aus laufender Verwaltungstätigkeit als 
Saldo der Gesamtbeträge der
 Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf -561.647 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 2.119.536 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 5.084.694 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf -2.965.158 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag als Saldo aus Zahlungs-
mittelüberschuss oder -fehlbetrag aus 
laufender Verwaltungstätigkeit und dem 
Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitionstätig-
keit auf -3.526.805 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 3.000.000 Euro

- Gesamtbetrag der Auszahlungen
 aus Finanzierungstätigkeit auf 104.100 Euro

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 2.895.900 Euro

- Veränderung des Bestandes an 
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -848.281 Euro

festgesetzt.

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung 2026
Auf der Grundlage der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) § 76 Abs. 3 wird nachfolgend die Haus-
haltssatzung 2026 der Gemeinde Kottmar öffentlich bekannt 
gemacht.
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde vor-
gelegt.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Mit 
Schreiben vom 23.02.2026 erhielt die Gemeinde den Bescheid 
der Rechtsaufsichtsbehörde.

Haushaltssatzung der Gemeinde Kottmar  
für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der 
jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung 
am 16.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich an-
fallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird

Notruf 112
(Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt)

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Giftnotruf 0361 730730
Anmeldung Krankentransport 03571 19222
Allgemeine Erreichbarkeit
IRLS Ostsachsen / Feuerwehr 03571 19296
Polizeidienststellen
Löbau 03585 8650
Zittau 03583 620
Seifhennersdorf 03586 76690
Bundespolizei
Polizeiinspektion Ebersbach 03586 76020
Bundespolizeihotline 0180 5234566
SachsenEnergie AG
Strom 0351 50178881
Gas 0351 50178880
Service-Telefon 0800 0320010
Störungshotline
Trinkwasser SOWAG 0171 6726998
Abwasser
AZV Landwasser WAL Betrieb 035842 26009
Zentrale Havarienummer 03573 803-0

oder
0160 98915420

AVZ Löbau-Süd SOWAG 03583 77370
Ansprechpartner für den Kottmarwald
Herr Morgenstern 03585 450430
(E-Mail: lars.morgenstern@loebau.de)

Für den Notfall
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Auslegung des Haushaltsplanes
Die Haushaltssatzung mit dem kompletten Haushaltsplan 2026 
liegt in der Zeit vom 16. März bis einschließlich 27. März 2026 im 
Bürgerbüro Obercunnersdorf, Hauptstraße 114, im Fachbereich 
Kämmerei während der Sprechzeiten zur kostenlosen Einsicht 
für jedermann öffentlich aus.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 
3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Sommer, Kämmerin

Satzung über die Aufhebung der Satzung  
über die Festsetzung der Hebesätze  
für die Grund- und Gewerbesteuer

-Hebesatzsatzung-

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 1 und 25 
Grundsteuergesetz (GrStG) sowie der §§ 1 und 16 Gewerbe-
steuergesetz (GewStG) in der jeweils aktuellen Fassung hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar in seiner Sitzung am 
16.02.2026 unter Beschluss-Nr. 139-02/26 folgende Aufhe-
bungssatzung beschlossen:

§ 1
Aufhebung

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grund- 
und Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung- der Gemeinde Kott-
mar vom 18.11.2024, ausgefertigt am 19.11.2024 wird mit Ab-
lauf des 31.12.2025 aufgehoben.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf   3.000.000 Euro
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen), wird auf   -3.502.410 Euro
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf   2.700.000 Euro
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf 0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für 
Windenergieanlagen (Grundsteuer D) 0 Prozent
Gewerbesteuer auf 400 Prozent

§ 6
Für sämtliche Fördermittelmaßnahmen, mit Ausnahme der Maß-
nahme Anschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwehr-
wesen, gelten Sperrvermerke bis zur Bewilligung der jeweili-
gen Fördermittel.

§ 7
1. Die Aufwendungen im Ergebnisplan dürfen nur in dem 

Maße erfolgen, wie sie durch die tatsächliche Ertragsent-
wicklung abgesichert werden können.

2. Ein tatsächlicher überplanmäßiger Ertrag bei den Verkäu-
fen von Grundstücken kann für den Erwerb neuer Grund-
stücke verwendet werden.

3. Erhaltene Fördermittel sind sofort nach Feststellung der 
nicht benötigten Höhe unter Berücksichtigung ggf. anfal-
lender Zinsen zurückzuzahlen.

Hinweis:
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung kön-
nen in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenom-
men werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlun-
gen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

§ 8
Der Bürgermeister wird ermächtigt, Durchführungsbestim-
mungen zum Haushaltsvollzug zu erlassen.

Kottmar, den 24.02.2026

Michael Görke, Bürgermeister
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II. Öffnungszeiten Freizeitbad Obercunnersdorf
1. Das Freizeitbad Obercunnersdorf öffnet vom 22. Mai 2026 

bis 30. August 2026. Öffnungszeiten für Folgejahre werden 
jährlich durch den Verwaltungsausschuss festgelegt.

2. Das Freizeitbad ist wochentags von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 
am Wochenende und feiertags von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
geöffnet. Ausnahmen bilden die Monate Juli und August, 
dann ist das Freizeitbad von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöff-
net. Kommunale Einrichtungen sowie Kindereinrichtungen 
in freier Trägerschaft und Vereine der Gemeinde Kottmar 
können abweichende Termine mit dem Bürgermeister ver-
einbaren.

3. Die Nutzung des Freizeitbades Obercunnersdorf für 
Aqua-Kurse durch Fremdanbieter ist möglich. Die Verga-
be der Nutzungszeiten erfolgt nach Ausschreibung durch 
den Gemeinderat.

III. Öffnungszeiten Volksbad Eibau
1. Das Volksbad Eibau öffnet vom 22. Mai 2026 bis 30. Au-

gust 2026.
Öffnungszeiten für Folgejahre werden jährlich durch den 
Verwaltungsausschuss festgelegt.

2. Das Volksbad ist wochentags von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
geöffnet.

3. Am Wochenende und feiertags sowie in den Monaten Juli 
und August ist das Volksbad von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
geöffnet. Kommunale Einrichtungen sowie Kindereinrich-
tungen in freier Trägerschaft und Vereine der Gemeinde 
Kottmar können abweichende Termine mit dem Bürger-
meister vereinbaren.

IV. Ausnahmen von den Öffnungszeiten
1. Von den durch den Gemeinderat/Verwaltungsausschuss 

festgelegten Stichtagen für Beginn und Ende der Saison 
kann bei gesetzlichen Vorschriften, baulichen Maßnah-
men und besonderen Wetterlagen abgewichen werden. 
Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.

2. Während anhaltenden Schlechtwetterlagen unter 20 Grad 
sind die Bäder individuell verkürzt geöffnet. Die Entschei-
dung zur Einschränkung der Öffnungszeit trifft der Bürger-
meister. Ansprüche gegen die Gemeinde Kottmar können 
daraus nicht abgeleitet werden.

V. Benutzungsentgelte/sonstige Entgelte
Die Benutzungsentgelte und sonstigen Entgelte in den Bädern 
sind in der Anlage der Benutzungs- und Entgeltordnung aus-
gewiesen. Die Anlage ist Bestandteil der Benutzungs- und Ent-
geltordnung.

VI. Inkrafttreten
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung für die Bäder der Ge-
meinde Kottmar tritt am 01.03.2026 in Kraft.
Gleichzeitig tritt mit Ablauf des 28.02.2026 die Benutzungs- 
und Entgeltordnung für die Bäder der Gemeinde Kottmar 
vom 18.04.2023 sowie die Änderungen vom 22.03.2024 und 
22.04.2025 außer Kraft.

Kottmar, den 23.02.2026

Michael Görke, Bürgermeister

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2026 in Kraft.

Kottmar, den 17.02.2026

Michael Görke, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 
3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Bäder 
 der Gemeinde Kottmar
Auf Grund von § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Frei-
staates Sachsen (SächsGemO) in der aktuellen Fassung hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar am 16.02.2026 unter 
Beschluss-Nr. 144-02/26 folgende Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für die Bäder der Gemeinde Kottmar beschlossen:

I. Benutzung
1. Das Freizeitbad Obercunnersdorf und das Volksbad Eibau 

stehen den Gästen als Erholungs-, Sport- und Freizeitein-
richtungen zur Verfügung. Für die Benutzung der Bäder sind 
die unter V. in Verbindung mit der dazugehörigen Anlage 
festgelegten Entgelte und sonstige Entgelte zu entrichten.

2. Bei der Benutzung der Bäder sind die jeweiligen Haus- 
und Badeordnungen, welche in den Einrichtungen aus-
hängen, einzuhalten.

3. Die Badleiter und das ihnen unterstellte Personal sind 
verantwortlich für die Einhaltung der Ordnung und Si-
cherheit in den Bädern. Sie üben in den Badanlagen das 
Hausrecht aus.
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Stellenangebote

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Kottmar beabsichtigt zum nächstmöglichen 
Termin eine Mini-Job-Stelle als

Reinigungskraft in der Turnhalle Kottmarsdorf (m/w/d)
zu besetzen. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 3 Stun-
den. Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen 
des TVöD.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen folgende 
Arbeitsbereiche:
- Reinigung des Hallenbereiches und Nebengelasses
- Reinigung/Desinfektion der Sanitäranlagen

Anforderungen:
- Nach Möglichkeit Erfahrungen im Reinigungsberuf
- Flexibilität bei den Einsatzzeiten
- Zuverlässigkeit

Bitte senden Sie kurzfristig Ihre schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen bis 23.03.2026 an die Gemeinde Kottmar, OT 
Eibau, Hauptstr. 62, 02739 Kottmar oder per Mail an 
Kerstin.Hoehne@gemeinde-kottmar.de.

Für Nachfragen ist Frau Höhne telefonisch unter 
03586/780430 erreichbar.

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerberin-
nen und Bewerber werden nach Maßgabe des SGB IX bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt. Nachweise hierfür sind den Bewer-
bungsunterlagen beizufügen.

Bei Interesse an der Rücksendung der Bewerbungsunterla-
gen bitten wir um Zusendung eines ausreichend frankier-
ten Rückumschlages. Reisekosten können nicht erstattet 
werden.

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Aus der Arbeit des Gemeinderates Kottmar

Auszüge und Bekanntmachung der Beschlüsse  
aus der öffentlichen Beratung des Gemeinderates 
Kottmar vom 16.02.2026
01 Begrüßung
02 Feststellung der Beschlussfähigkeit
03 Bestätigung der Tagesordnung
04 Auswertung und Unterzeichnung der öffentlichen Nie-

derschrift des Gemeinderates Kottmar vom 22.01.2026
05 Bekanntgabe des nicht öffentlichen Beschlusses aus der 

Sitzung des Gemeinderates Kottmar vom 22.01.2026
06 Bekanntgabe der Beschlüsse des Technischen Ausschus-

ses vom 26.01.2026
07 Annahme der Spenden
08 Beschluss der Satzung über die Aufhebung der Satzung 

über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung-

Anlage zur Benutzungs- und Entgeltordnung  
der Bäder der Gemeinde Kottmar
Benutzungsentgelte in €
Freizeitbad Obercunnersdorf
Tageskarte Kinder unter 6 Jahren frei
Tageskarte Kinder und 
Jugendliche 1 6 – 17 Jahre 3,50
Tageskarte Erwachsene 6,00
Kinder und Jugendliche, 
ermäßigt 1 - Feierabendtarif

2 h vor
Badschließung 2,50

Tageskarte Erwachsene, 
ermäßigt – Feierabendtarif

2 h vor
Badschließung 4,50

Zehnerkarte Kinder und 
Jugendliche 1 6 – 17 Jahre 28,00
Zehnerkarte Erwachsene 57,00
Saisonkarte Kinder und 
Jugendliche 1 6 – 17 Jahre 90,00
Saisonkarte Erwachsene 185,00
Familienkarte 2 14,00
Gruppenkarte, ab 10 Personen
(Schulen, Vereine etc.)

Kinder/Jugendliche 2,80
Erwachsene 4,80

Nutzung durch Dritte (Physio-
therapien, Institutionen u.ä.)

Zeitstunde 
(60 min) 50,00

Volksbad Eibau
Tageskarte Kinder unter 6 Jahren frei
Tageskarte Kinder und 
Jugendliche 1 6 – 17 Jahre 2,50
Tageskarte Erwachsene 3,50
Kinder und Jugendliche, 
ermäßigt 1

Feierabendtarif
2 h vor
Badschließung 1,50

Erwachsene, ermäßigt
Feierabendtarif

2 h vor
Badschließung 2,50

Zehnerkarte Kinder und
 Jugendliche 1 6 – 17 Jahre 20,00
Zehnerkarte Erwachsene 30,00
Saisonkarte Kinder und 
Jugendliche 1 6 – 17 Jahre 45,00
Saisonkarte Erwachsene 100,00
Familienkarte 2 10,00
Gruppenkarte, ab 10 Personen
(Schulen, Vereine etc.)

Kinder/Jugendliche 2,00
Erwachsene 2,80

1 gilt auch für Schwerbehinderte und Schüler/Studenten ge-
gen Vorlage eines Ausweises
2 ab 4 Kindern ist der Nachweis der Familienzugehörigkeit zu 
erbringen
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kottmar erhalten 
gegen Vorlage des Dienstausweises kostenfreien Eintritt in die 
Bäder.

Sonstige Entgelte in €
Freizeitbad Obercunnersdorf
Schwimmkurs je Zeitstunde 10,00
Ausleihe einer Liege 3,00
Ausleihe Sportgeräte 0,50
Camping (Zelten-Schulen) Je Tag 7,00
Camp-Mobil Je Tag 10,00
Entsorgung Camp.-WC Je Einheit 5,00
Wasser auffüllen Je Einheit 2,00
Mini-Golf Kinder/Jugendliche 2,00

Erwachsene 2,50
Volksbad Eibau
Solardusche 0,50

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
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Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 8)
Beschluss Nr. 139-02/26:
Der Gemeinderat Kottmar beschließt die Satzung über die 
Aufhebung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – der 
Gemeinde Kottmar in der vorliegenden Fassung.
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 9)
Beschluss Nr. 140-02/26:
Der Gemeinderat beschließt:
1. Das als Anlage 1 beigefügte Haushaltssicherungskon-

zept für das Haushaltsjahr 2026 (einschließlich Finanzpla-
nungszeitraum bis 2030) wird gemäß § 72 Abs. 4 Sächs-
GemO beschlossen.

2. Die in dem Haushaltssicherungskonzept aufgeführten 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Ertragsver-
besserungen, Aufwandsreduzierungen, Vermögensver-
äußerungen u. a.) werden zur Umsetzung beschlossen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt,
a) das Haushaltssicherungskonzept unverzüglich der 

Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzule-
gen,

b) die beschlossenen Maßnahmen konsequent umzu-
setzen,

c) dem Gemeinderat jährlich (spätestens im Rahmen 
der Haushaltsberatungen) über den Stand der Umset-
zung und die Erreichung der Konsolidierungsziele zu 
berichten.

Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 10)
Beschluss Nr. 141-02/26:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar beschließt die Haus-
haltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
in der vorliegenden Fassung.
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 11)
Beschluss Nr. 142-02/26:
Der Gemeinderat Kottmar beschließt die 1. Änderung der 
Zweckvereinbarung über interkommunale Zusammenarbeit 
im Bereich des Tourismus mit der Stadt Ebersbach-Neugers-
dorf in der vorliegenden Fassung und bevollmächtigt den 
Bürgermeister mit der Unterzeichnung der 1. Änderung der 
Zweckvereinbarung.
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

09 Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept für das 
Haushaltsjahr 2026 gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO

10 Beschluss der Haushaltssatzung/ des Haushaltsplanes für 
das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Kottmar

11 Beschluss der 1. Änderung der Zweckvereinbarung mit 
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf im Bereich der inter-
kommunalen Zusammenarbeit

12 Beschluss einer Vereinbarung mit der Stadt Ebersbach-
Neugersdorf

13 Beschluss der Benutzungs- und Entgeltordnung für Bä-
der der Gemeinde Kottmar

14 Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe 2025
15 Vergabe von Bauleistungen - Nachtrag zu Los 7 Rohbau-

arbeiten
Bauvorhaben, Sanierung und Erweiterung der Grund-
schule Niedercunnersdorf

16 Anfragen der Bürger
17 Anfragen der Gemeinderäte
18 Informationen des Bürgermeisters

zu TOP 5)
Bekanntgabe des nicht öffentlichen Beschlusses aus der 
Sitzung des Gemeinderates Kottmar vom 22.01.2026
Beschluss Nr. 137-01/26
Der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar beschließt die Raten-
zahlung für Gewerbesteuer und Grundsteuer i.H.v. 17.413,41 € 
zuzüglich Stundungszinsen, beginnend mit dem 30.01.2026.

zu TOP 6)
Bekanntgabe der Beschlüsse des Technischen Ausschus-
ses vom 26.01.2026
Beschluss TA 37-1/26
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Kottmar beschließt 
für das Haushaltsjahr 2025 eine überplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 26.000 € zu Gunsten der Investitionsmaßnahme 
Ausbau Mühlweg OT Neueibau, Produktsachkonto 541001 – 
785120 (Gemeindestraßen – Auszahlungen für Tiefbaumaß-
nahmen). Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch die 
Zuweisung nach §20a SächsFAG (Straßeninstandsetzungs-
pauschale) vom Produktsachkonto 541001.614101.

Beschluss Nr. TA 38-1/26
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Kottmar beschließt 
den Verkauf des Grundstücks Gemarkung Eibau, Flurstück 
2289/27. Das Grundstück hat eine Größe von 710 m². Der 
Kaufpreis beträgt 35,00 €/m², insgesamt 24.850,00 €.
Nach der Beendigung der Bautätigkeiten am Wohnstandort 
Bergblick ist das Setzen von Grenzpunkten noch erforderlich. 
Die Kosten sind von den Käufern anteilig der erworbenen Flä-
che zu übernehmen.
In den Kaufvertrag ist eine Bauverpflichtung aufzunehmen, 
wonach das Baugrundstück innerhalb von drei Jahren unter 
Beachtung des Bebauungsplanes „Brachfläche Damino II/
Bergblick, Gemeinde Kottmar OT Eibau“ mit einem Einfamili-
enhaus zu bebauen ist. Für den Fall, dass die Bauverpflichtung 
nicht eingehalten wird, wird der Gemeinde ein Wiederkaufs-
recht zu dem Kaufpreis entsprechend dem Kaufvertrag einge-
räumt.

TOP 7)
Beschluss Nr. 138-02/26:
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden in 
Höhe von 50,00 € gemäß Anlage für den Zeitraum 01.01.-
31.01.2026.
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Mitteilungen der Sachgebiete  
aus der Gemeindeverwaltung Kottmar

Friedensrichter/Schiedsstelle für alle Ortsteile

Herrn Dieter Schmidmeier erreichen Sie telefonisch unter 
03586 387683.

Sprechstunde der Bürgerpolizistin

Unsere Bürgerpolizistin, Frau PHM Viebig, bietet jeweils don-
nerstags von 13:00 bis 15:00 Uhr im Gemeindeamt im OT 
Eibau, Hauptstraße 62, eine Sprechstunde an. Hier können 
Sie Ihre Anfragen an die Bürgerpolizistin richten. Ebenso er-
reichen Sie Frau Viebig telefonisch unter 035872 699992 oder 
Mobil unter 0173 9615685.

Hauptamt

Verabschiedung von Frau Petra Grohmann
Am 27.02.2026 wurde unsere Mitarbeiterin Frau Petra Groh-
mann nach mehr als 36 Jahren im Verwaltungsdienst in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Sie hat in dieser Zeit als freundliche und stets kompetente 
Mitarbeiterin verschiedene Stellen im Bereich Finanzen aus-
gefüllt. So war sie in der ehemaligen Gemeinde Obercunners-
dorf zeitweise als Kämmerin, stellvertretene Kassenleiterin 
und Mitarbeiterin der Lohn- und Finanzabteilung tätig. Nach 
der Gemeindefusion hat sie weiterhin vielfältige Verwaltungs-
aufgaben stets zuverlässig erfüllt. Viele Einwohner werden sie 
vor allem auch als einfühlsame Mitarbeiterin der kommunalen 
Friedhofsverwaltung kennen.

Wir bedanken uns bei Frau Grohmann recht herzlich für ihre 
vielen Arbeitsjahre bei den Gemeinden Obercunnersdorf und 
Kottmar und wünschen für ihren Ruhestand alles erdenklich 
Gute, eine schöne Zeit mit vielen tollen Erlebnissen, Reisen und 
der Familie. Vor allem wünschen wir recht viel Gesundheit, da-
mit sie ihren Ruhestand viele Jahre intensiv genießen kann.

Verabschiedung von Herrn Tilo Taschowsky
Am 27.02.2026 wurde Herr Tilo Taschowsky als langjähriger 
Hallenwart der Sporthalle „Am Kottmar“ in Eibau in den Ruhe-
stand verabschiedet.

In seinem mehr als 33-jährigen Arbeitsleben als Hallenwart 
hat er sich immer für die Belange seiner Halle eingesetzt und 
den Schul- und Vereinssport in all den Jahren begleitet und 
unterstützt.

Wir danken Herrn Taschowsky recht herzlich für seine langjährige 
Tätigkeit in unserer Gemeinde und als Personalratsvorsitzender 
sowie für die Unterstützung des Bierzuges auf dem Festplatz.

Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute, viel Freude, Zufrie-
denheit und Zeit für Dinge, die er schon immer einmal tun 
wollte, verbunden mit bester Gesundheit.

Michael Görke, Bürgermeister
Markus Kubitz, Personalratsvorsitzender

zu TOP 12)
Beschluss Nr. 143-02/26:
Der Gemeinderat Kottmar beschließt eine Vereinbarung mit 
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf über den Personaleinsatz 
bei der Betreibung der gemeinsamen Touristinformation in 
der vorliegenden Fassung und beauftragt den Bürgermeister 
mit der Unterzeichnung der Vereinbarung.
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 13)
Beschluss Nr. 144-02/26:
Der Gemeinderat Kottmar beschließt die Benutzungs- und 
Entgeltordnung für Bäder der Gemeinde Kottmar in der vor-
liegenden Fassung.
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 14)
Beschluss Nr. 145-02/26:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar beschließt eine 
überplanmäßige Ausgabe zu Gunsten des Produktkontos 
611000.434100 (allgemeine Finanzwirtschaft-Gewerbesteue-
rumlage) in Höhe von 23.760,19 €. Die Deckung erfolgt durch 
Mehreinnahmen bei 611000.301300 (Gewerbesteuer).
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 15)
Beschluss Nr. 146-02/26:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar erteilt dem Nach-
trag der Firma NYLA NEU & REKO BAU GmbH, Muskauer Stra-
ße 64, 02906 Niesky für das Los 7 Rohbauarbeiten, Neubau 
Grundschule Niedercunnersdorf den Zuschlag in Höhe von 
11.299,97 €.
Abstimmergebnis
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 23
davon anwesend und stimmberechtigt: 22
Ja-Stimmen: 22, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltungen: 0

Vorankündigung

Die nächste öffentliche Ratssitzung findet voraussichtlich am 
13.04.2026 um 19:00 Uhr statt.

Den Versammlungsort und die Tagesordnung für die öffent-
liche Beratung entnehmen Sie bitte der Homepage der Ge-
meinde Kottmar sowie den Aushängen an den Informations-
tafeln
– des Gemeindeamtes OT Eibau, Hauptstr. 62
– im OT Neueibau, Schulstr. 1
– im OT Niedercunnersdorf, Obercunnersdorfer Str. 11
– im OT Ottenhain, Dorfstr. 15
– im OT Obercunnersdorf, Hauptstr. 107
– im OT Kottmarsdorf, Löbauer Str. 19a
– sowie am Dorfgemeinschaftshaus im OT Walddorf, 

Zugang Schulstraße



Freitag, 13. März 2026   •  Kottmarkurier   •   Seite 9

Nachrufe

Nachruf
Die Gemeinde Kottmar trauert um ihren Ehrenbürger

Herrn

Joachim Golbs,
welcher am 01.02.2026 

verstorben ist.

Von 1984 bis 1990 wirkte Joachim Golbs als 
Bürgermeister der Gemeinde Obercunnersdorf. 

Darüber hinaus hat er sich als aktives und engagiertes 
Mitglied des Gemeinderates sowie als stellvertretender 

Bürgermeister in besonderer Weise um das Wohl der 
Gemeinde verdient gemacht.

Mit Weitblick und hohem persönlichen Einsatz gestaltete 
er die Entwicklung der Gemeinde Obercunnersdorf vor 
und auch nach den gesellschaftlichen Veränderungen 
entschieden mit. Sein Wirken war stets von einer tiefen 

Verbundenheit zu unserer Oberlausitzer Heimat und von 
dem Bestreben getragen, das Gemeinwohl in den 

Mittelpunkt seines Handelns zu stellen.

Als langjähriges Mitglied des Obercunnersdorfer 
Heimatbundes setzte er sich mit Herzblut für die Pflege 

und Bewahrung unseres kulturellen Erbes ein. 
Dabei war ihm ganz besonders die Erforschung 

der Ortsgeschichte ans Herz gewachsen. Darüber hinaus 
engagierte er sich im Lusatiaverband, deren Vorsitzender 

er von 1999 bis 2021 war,  und leistete damit einen  
bedeutenden Beitrag zur Stärkung des Heimatbewusstseins 

und Verbundenheit in der Oberlausitz.

Über Jahrzehnte organisierte er die Seniorenweihnachts-
feier in Obercunnersdorf und bereite damit viel Freude.

Mit Joachim Golbs verliert die Gemeinde Kottmar eine 
Persönlichkeit, die durch Tatkraft, Integrität und 

Heimatverbundenheit bleibende Spuren hinterlassen hat. 

Seine freundliche und aufmerksame Art, sein 
Engagement und seine Zuverlässigkeit werden uns

 unvergessen bleiben.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und 
allen Angehörigen.

Michael Görke, Bürgermeister
und

Gemeinderat der Gemeinde Kottmar

Veranstaltungsplan

März
14.03. ab 20:00 Uhr Irischer Abend mit „Clover“

Wo: Dancehall
Veranstalter: Line Dance Club Flying 
Boots e.V.

14.03. ab 19:00 Uhr Faschingstanz
Wo: Turnhalle Kottmarsdorf
Veranstalter: Turnverein 
Kottmarsdorf e.V.

Nachfolger für Sporthalle gefunden
Als Nachfolger für Herrn Taschowsky möchten wir Herrn Markus 
Voigt in der Sporthalle „Am Kottmar“ begrüßen.

Herr Voigt war bisher im Bauhof beschäftigt und übernimmt 
jetzt den Aufgabenbereich der Sporthalle.

Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Tätigkeit und 
alles Gute.

Michael Görke, Bürgermeister

Einwohnermeldeamt

Preiserhöhung bei Beantragung  
eines neuen Personalausweises
Seit dem 07.02.2026 gelten höhere Gebühren für den Perso-
nalausweis.
Wer einen neuen beantragt, muss künftig 46 Euro bezahlen. 
Bisher lag der Preis bei 37 Euro.
Bis zum 24. Lebensjahr gelten günstigere Gebührensätze. Der 
Ausweis kostet jetzt 27,60 Euro statt bisher 22,80 Euro.
Die Kosten für vorläufige Personalausweise und für den Reise-
pass bleiben gleich.

Einwohnermeldeamt

Einwohnerstatistik
Stand: 01.01.2026 Einwohner gesamt: 6.977
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Eibau 2.672 7 10 1 7 2.663
Kottmarsdorf 463 3 2 0 0 464
Neueibau 598 0 0 0 1 597
Niedercunnersdorf 953 1 3 0 3 948
Obercunnersdorf 1.242 6 6 1 5 1.238
Ottenhain 395 0 0 0 0 395
Walddorf 654 0 2 0 0 652

Stand: 31.01.2026 Einwohner gesamt: 6.957

Nichtamtlicher Teil

Geburtstage

Wir gratulieren allen  
Jubilaren unserer Gemeinde,  

die in diesem Monat ihren  
Geburtstag feiern, auf das  
Herzlichste und wünschen  

für die weiteren Lebensjahre  
alles Gute, viel Gesundheit  

und Lebensfreude.
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30.04. 18:00 Uhr Walpurgisfeuer in Kottmarsdorf
Wo: Turnhalle Kottmarsdorf
Veranstalter: Förderverein der 
FFw Kottmar OF Kottmarsdorf e.V.

30.04. ab 19:00 Uhr Hexenfeuer (Traditionsfeuer)
Wo: Festwiese Niedercunnersdorf
Veranstalter: Ortsfeuerwehr 
Niedercunnersdorf

30.04. 18:00 - 00:30 Uhr Hexenbrennen 
mit Lampionumzug
Wo: Feuerwehrgerätehaus Walddorf
Veranstalter: Förderverein der 
FFw Kottmar OF Walddorf 
„Waldfeuerwehr“ e.V.

30.04. 18:00 Uhr Walpurgisfeuer
Wo: am Feuerwehrdepot 
Obercunnersdorf
Veranstalter: FFw Kottmar 
OF Obercunnersdorf e.V.

Mitteilungen aus den Ortsteilen Eibau,  
Neueibau, Walddorf

Kurzinformationen

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

28.03. 20:00 Uhr Tanz in den Frühling
Wo: Volkshaus Obercunnersdorf
Veranstalter: SG Blau Weiß 
Obercunnersdorf e.V.

29.03. 11:00 -18:00 Uhr Frühjahrsmarkt 
auf dem Faktorenhof
Wo: Faktorenhof Eibau
Veranstalter: Gemeinde Kottmar

Vorschau April
04.04. 14:00 - 17:00 Uhr Osterhasenfest 

auf dem Faktorenhof
Wo: Faktorenhof Eibau
Veranstalter: Heimat- und Humbold-
verein Eibau e.V. / Gemeinde Kottmar

17.04. 19:00 Uhr Vernissage zur Ausstellung „
Zündende Geschichte(n)-
Historisches auf der 
Streichholzschachtel“
Wo: Rad-Wege-Kirche Walddorf
Veranstalter: Förderverein 
zur Erhaltung der Ev.-Luth.Kirche 
zu Walddorf e.V.

17.04. ab 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung 
der Mitglieder
Wo: Turnhalle Kottmarsdorf
Veranstalter: Turnverein 
Kottmarsdorf e.V.

19.04. ab 10:00 Uhr Frühjahreswanderung, je nach 
Wetterlage! (Öffentlich)
Veranstalter: Turnverein 
Kottmarsdorf e.V.

24.04. ab 18:00 Uhr Hexenbrennen
Wo: ehemaliger Hundesportplatz
Veranstalter: Förderverein der FFw 
Kottmar OF Neueibau e.V.

25.04. Hexenfeuer
Wo: Kulturhaus Ottenhain
Veranstalter: Förderverein der FFw 
Kottmar OF Ottenhain e.V.

26.04. 10:00 - 16:00 Uhr Backtag an der Bockwindmühle 
Kottmarsdorf
Wo: Müllerhaus
Veranstalter: Natur- und 
Heimatfreunde Kottmarsdorf e.V.

26.04. 10:00 Uhr Blaulichtgottesdienst anlässlich 
145 Jahre OrtsFw Kottmarsdorf
Wo: Kirche Kottmarsdorf
Veranstalter: Förderverin der 
FFw Kottmar OF Kottmarsdorf e.V.

28.04. Chronikabend anlässlich 145 Jahre 
OrtsFw Kottmarsdorf
Wo: Turnhalle Kottmarsdorf
Veranstalter: Förderverein der 
FFw Kottmar OF Kottmarsdorf e.V.
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Walddorf
Restmüll 01.04. / 16.04. / 30.04.
Biotonne 10.04. / 23.04.
Gelbe Tonne 17.04
Blaue Tonne 01.04.

Faktorenhof/Touristinformation

EIBAUER BABY- UND KINDERSACHENBÖRSE
Wann: am 28. März 2026 von 9:00 – 12:00 Uhr
Wo: Volkshaus Eibau, Jahnstraße 6, 02739 Kottmar OT Eibau

Zum Verkauf wird moderne, preiswerte, gut erhaltene Kinder-
mode (Frühjahr/Sommer) in allen Größen angeboten.
Lern- und Spielsachen für drinnen und draußen sowie funk-
tionstüchtige Gebrauchsgegenstände wie Kinderwagen, Bet-
ten, Kindersitze, Fahrräder, Dreiräder usw. sind ebenfalls güns-
tig zu erhalten.
Das Team der Eibauer Kindersachenbörse bietet allen schwan-
geren Mutti`s und Menschen mit Behinderung die Möglich-
keit, schon am Freitag, den 27. März 2026 von 14:30 Uhr bis 
16:00 Uhr entspannt einzukaufen. 

Bitte den Mutterpass mitbringen!

Wir freuen uns auf euch.

Euer Börsenteam

Abfallentsorgung

Eibau und Kottmarhäuser
Restmüll 07.04. / 20.04.
Biotonne 13.04. / 27.04.
Gelbe Tonne 17.04.
Blaue Tonne 01.04.

Neueibau
Restmüll 07.04. / 20.04.
Biotonne 13.04. / 27.04.
Gelbe Tonne 21.04.
Blaue Tonne 01.04.

19. März 2026 um 19:00 Uhr -  
Vortrag mit Petra Ulbricht 
 im Faktorenhof Eibau

„Die Kräutersaison beginnt“ - Kleine Schätze rund ums Haus
Es wird Frühling, die ersten 
Kräuter spitzen aus dem Bo-
den. Schauen wir doch einmal, 
welche kleinen Schätze ganz 
in unserer Nähe, im Garten 
und auf der Wiese, wachsen.

Vielleicht ist ja auch die eine 
oder andere Anregung dabei, 
wie wir bisher Ungeliebtes 
verwerten können oder wel-
che Kräuter wir im Garten 
oder auf dem Balkon oder 
der Terrasse noch pflanzen 
können? Informationen, was 
wir beim Umgang mit Kräu-
tern beachten müssen, gibt 
es noch obendrauf.

Kartenverkauf:
Touristinformation Spreequellland-im Faktorenhof
Hauptstr. 214 a, 02739 Kottmar, OT Eibau
Tel.: 03586 702051 oder info@faktorenhof-eibau.de

Einlass ab 18:00 Uhr/ Beginn um 19:00 Uhr/ Eintritt 7,00 €

29. März 2026 von 11:00 bis 18:00 Uhr -  
Frühjahrsmarkt auf dem Faktorenhof

Frühlingserwachen auf dem Faktorenhof
Der alljährliche Frühlingsmarkt auf dem historischen Fak-
torenhof öffnet bald seine Tore! Am 29. März in der Zeit von 
11:00 bis 18:00 Uhr lädt der malerische Hof zu einem bunten 
Markttreiben ein. 
Zahlreiche Händler aus der Region präsentieren ihre hoch-
wertigen Produkte und laden zum Stöbern und Entdecken 
ein. Von handgefertigten Produkten über dekorative Kera-
mik bis hin zu frischen Lebensmitteln – der Frühlingsmarkt 
bietet eine große Auswahl an regionalen Produkten. Entde-
cken Sie die Vielfalt der Region und unterstützen Sie lokale 
Unternehmen!
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ob herzhafte 
oder süße Leckereien – hier findet jeder Gaumen etwas Pas-
sendes. Dafür sorgt u.a. das Team der Gaststätte „Eibauer Brau-
haus“ im Faktorenhof. 
Der Frühlingsmarkt auf dem Faktorenhof Eibau ist nicht nur 
ein Ort zum Einkaufen, sondern auch ein beliebter Treffpunkt 
für Jung und Alt. 

Foto: Angelika Wegner
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4. April 2026 von 14:00 – 17:00 Uhr - Osterhasenfest  
auf dem Faktorenhof Eibau
Der Heimat- und Humboldtverein Eibau e.V. lädt zusammen 
mit dem Team des Faktorenhofes für Ostersamstag, den  
4. April 2026, zum traditionellen Osterhasenfest ein. In der Zeit 
von 14:00 bis 17:00 Uhr wartet auf alle kleinen und großen Os-
terhasenfans ein lustiger Nachmittag mit Spiel und Spaß im 
historischen Dreiseitenhof. Höhepunkte sind u.a. die Oster-
nestsuche im Bauerngarten sowie das „Puppentheater Ster-
nenzauber“ um 16:30 Uhr im Festsaal (Eintritt: 5,00 €).
Für Kaffee, Kuchen, süße Leckereien und ein Imbissangebot 
ist gesorgt.
Die Organisatoren danken der Gemeinde Kottmar für die freund-
liche Unterstützung bei der Ausrichtung der Veranstaltung.
Der Vorstand des Heimat- und Humboldtvereins Eibau sowie 
das Team vom Faktorenhof Eibau freuen sich auf alle kleinen 
und großen Besucher.

Olli & Lotti vor dem Faktorenhof, Foto: Susann Fritsche

Verbringen Sie gemütliche Stunden mit Freunden und Fami-
lie, bummeln Sie über den Markt und genießen Sie die früh-
lingshafte Atmosphäre.

Frühling auf dem Faktorenhof, Foto: Susann Fritsche

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Layout
Wiedererkennung

Ihrer Marke.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Was: Gesunde Ernährung im Baby- und Kleinkind-
alter

Wann: Dienstag, 17.03.2026, 10:00 - 11:30 Uhr
Wo: Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Ober-

land
Anmeldung: ohne Anmeldung

Willkommenstüten für Familien in Kottmar
Auf dem Foto sehen Sie einen 
Teil der Inhalte, die Familien in 
der Gemeinde Kottmar in ih-
ren Willkommenstüten erhal-
ten, welche Sie bei Frau Baier 
im Sekretariat erhalten.
Ein besonderer Bestandteil der 
Tüten sind u.a. die handgefer-
tigten Werke von Frau Göhl aus 
Eibau. 

Frau Göhl engagiert sich seit vielen Jahren als Strickpatin im 
Landkreis Görlitz. Seit einiger Zeit strickt und häkelt sie auch 
ehrenamtlich für das Familienzentrum.
Entstanden sind einzigartige kleine Werke für die Kleinsten:
• warme Söckchen
• kleine Schühchen
• erste Kuscheltiere, wie Schneemann oder Fuchs
• bunte kleine Gefühls-Figuren, uvm.
Heute möchten wir Frau Göhl Danke sagen, für ihre wertvol-
le Zeit, ihr handwerkliches Geschick und ihr Engagement, mit 
der sie jedes Stück von Hand fertigt.

Herzliche Grüße, Carolin Fischer
Leiterin Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 

Oberland im OT Eibau

„Diese Maßnahmen werden mit-
finanziert durch Haushaltsmittel 
des Landkreises Görlitz und mit 
Steuermitteln auf Grundlage 
des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes.“

Neues vom Verein KINDERLAND 
Sachsen e.V.

Kita „Spatzennest“ Eibau /  
Gezwitscher aus dem Spatzennest

Vogelhochzeit in der Kita
Ende Januar wurde im Spatzennest die traditionelle Vogel-
hochzeit gefeiert.
Neben einem Auftritt bei einer Seniorenrunde im Kretscham 
Eibau durften auch die Familien die Vogelhochzeit mit den 
Kindern der beiden großen Gruppen feiern.
Zu Beginn wurde es winterlich: Frau Holle erschien gemein-
sam mit ihren Schneeflockenkindern und ließ symbolisch die 
letzten Schneeflocken fallen. Dann präsentierten die Mäd-
chen und Jungen mit viel Begeisterung und toll kostümiert 
die Geschichte der Vogelhochzeit. Begleitet von Gesang, Ge-
dichten und den Erzählungen einer Erzieherin nahmen uns 
die Kinder mit auf eine musikalische Reise rund um das be-
kannte Volkslied.

Seniorenveranstaltungen

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!
Das DRK und die Gemeindeverwaltung laden Sie im Monat 
März 2026 zu folgenden Veranstaltungen wieder herzlich ein:

Montag, den 16.03. Frauentagsfahrt zum Feriendorf 
Fuchsberg
mit Dorit Gäbler und ihrem Stück 
„Ein bisschen Sex muss sein“
und erotischer Überraschung
inkl. Mittag und Kaffee
Start ist um 10:30 Uhr bei der Feld-
schänke in Neugersdorf, alle anderen 
Haltestellen wie gewohnt… 
im 5 Minutentakt
Die Kosten betragen 88,00 €

Montag, den 30.03. Osterhase wo bist du? Wir suchen 
dich mit dem Bus – Birkmühle 
Oderwitz mit Mundartgruppe und 
Osterprogramm
inkl. Kaffee und Abendbrot
Start ist um 10:00 Uhr bei der Feld-
schänke in Neugersdorf, alle anderen 
Haltestellen wie gewohnt ...
im 5 Minutentakt
Die Kosten betragen 68,00 €

Bitte bei allen Veranstaltungen möglichst verbindlich beim 
DRK Eibau Tel. 03586 387127 oder 0152 22593378 anmelden.

Wichtige Information:
- Bereits angefallene Kosten/Reservierungsgebühren werden 

weiterberechnet
- Bei Abmeldung am Tag oder Nichtteilnahme ohne Abmel-

dung ist der volle Betrag zu bezahlen

Ihre Katrin und Marion
DRK Sozialstation

Kindereinrichtungen

Neues vom Verein KINDERLAND 
Sachsen e.V.

Aus dem „Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 
Oberland“ (KJFZO)
Elternsprechstunde: Gesunde Ernährung im Baby- und 
Kleinkindalter

Das Team der Frühen Hilfen und das KJFZ 
Oberland laden am 17.03.2026 von 
10:00 bis 11:30 Uhr wieder zur Eltern-
sprechstunde ins Familienzentrum nach 
Eibau ein.
An diesem Tag wird Katja Schermann, 
Kinderkrankenschwester von der Ge-
sundheitsorientierten Familienbegleitung 

im LK Görlitz, wertvolle Tipps und Erklärungen geben.
Foto: pixabay

Foto: C. Fischer
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ASB-Seniorenpflegeheim „Am Kupper“ 
Obercunnersdorf

„Fasnachtsnarren …“
Zum Rosenmontag am 16. Februar stieg die Stimmung im 
ASB-Seniorenpflegeheim Obercunnersdorf!
Los ging es schon am Vormittag im Haus 1 mit einem lusti-
gen Programm der „Rüstigen Rentner vom Sozialdienst“ unter 
dem Motto: „Camping in Obercunnerschdurff“.
Lieder, Witze und Scherzfragen luden zum Schmunzeln und 
Lachen ein. Ob Schunkeln, Polonaise oder Sitzpolka – nie-
mand blieb ruhig sitzen.
Höhepunkt war wohl die Faschings-Modenschau mit Cowgirl, 
Pirat oder fescher Nonne!
Mit „Grüner Wiese“, Sekt oder Eierlikör wurde auf das schwung-
volle und abwechslungsreiche Programm angestoßen.
Am Nachmittag unterhielt im Haus 1 der Alleinunterhalter 
Herr Herrmann aus Reichenbach mit einem bunten Potpour-
ri aus Polka, Märschen und bekannten Stimmungsliedern. Es 
wurde geklatscht, mitgesungen und natürlich geschunkelt.

Foto: Jana Bundesmann

Auch im Haus 2 stieg am Nachmittag die Stimmung dann so 
richtig mit einem musikalischen Programm, Quiz und Witzen, 
bunter Deko und lustigen Hüten. Natürlich gehörten auch 
Pfannkuchen und ein gemeinsames Kaffeetrinken dazu.
Unsere Bewohner hatten viel Spaß und ein Lächeln erstrahlte 
auf jedem Gesicht. Einen ganz herzlichen Dank an die Mitar-
beiter des Sozialdienstes für die gelungene Unterhaltung!

Jacqueline Hille, Heimleitung  
ASB-Seniorenpflegeheim „Am Kupper“

Abfallentsorgung

Obercunnersdorf
Restmüll 10.04. / 23.04.
Biotonne 01.04. / 16.04. / 30.04.
Gelbe Tonne 13.04.
Blaue Tonne          /

Kottmarsdorf
Restmüll 01.04. / 16.04. / 30.04.
Biotonne 10.04. / 23.04.
Gelbe Tonne 13.04.
Blaue Tonne           /

Es steht also eine abwechslungsreiche und interessante Zeit 
im Knirpsenhäusel bevor.
Wer uns einmal besuchen möchte, ist herzlich eingeladen – 
zum Beispiel am 31.05.2026 ab 11:00 Uhr zum Tag des offenen 
Umgebindehauses.

Euer Knirpsenhäuselteam

Vereinsmitteilungen

Wir sind Ottenhain e.V.
Liebe Einwohner,

gerne möchten wir gemeinsam mit Ihnen den Frühling 
begrüßen

und laden Sie deshalb recht herzlich zum
,,Tanz in den Frühling‘‘

am 28.03.2026
in das Kulturhaus nach Ottenhain ein.

Einlass ab 20:00 Uhr / Beginn 20:30 Uhr
Eintritt frei!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Die Mitglieder des Vereins ,,Wir sind Ottenhain e.V. ‘‘

Mitteilungen aus den Ortsteilen  
Obercunnersdorf und Kottmarsdorf

Kurzinformationen
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Fahrbibliothek in Kottmarsdorf

Die Fahrbibliothek des Landkreises Görlitz macht am Diens-
tag, dem 24. März 2026, von 18:00 bis 18:30 Uhr Station am 
Parkplatz der Bäckerei Jarmer.

Nehmen Sie mal wieder ein Buch in die Hand.

Informationen aus den Einrichtungen der Ortsteile

Touristinformation OT Obercunnersdorf
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Nachrichten der Kirchgemeinde Obercunnersdorf 
mit Niedercunnersdorf, Kottmarsdorf  

und Großschweidnitz
(Abkürzungen: GS – Krankenhauskirche Großschweidnitz,
 NC – Niedercunnersdorf, OC – Obercunnersdorf, KD – Kottmarsdorf )

Unsere Gottesdienste

Sonntag, 15. März
KD 09:00 Uhr
OC 10:30 Uhr
Sonntag, 22. März
KD 09:00 Uhr
NC 10:30 Uhr
Sonntag, 29. März
OC 10:00 Uhr
Gründonnerstag, 2. April
NC 18:00 Uhr (Erstabendmahl)
Karfreitag, 3. April
NC 09:00 Uhr
KD 10:30 Uhr
OC 14:00 Uhr
GS 15:00 Uhr
Ostersonntag, 5. April
OC 05:00 Uhr
KD 10:00 Uhr
GS 10:15 Uhr
Ostermontag, 6. April
OC 09:00 Uhr
NC 10:30 Uhr
Sonntag, 12. April
OC 10:00 Uhr
GS 15:00 Uhr

(Änderungen vorbehalten!)

Sprechzeiten:
Pfarrer Kersten Benzing:
Pfarramt Obercunnersdorf:
Dienstag-Freitag: 9:00 – 12:00 Uhr
E-Mail: Kersten.Benzing@evlks.de
Tel.: 0176 80373121

Das Pfarramt Obercunnersdorf ist außerdem dienstags 
von 15:00 – 17:00 Uhr geöffnet.
Ansprechpartnerin: Frau Diana Hartmann
Bitte nutzen Sie bei Bedarf auch die Sprechzeiten in Löbau, 
Johannisplatz 1 / 3, Telefon: 03585 47040
Öffnungszeiten:
Dienstag  9:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 Uhr

Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.kirchgemeinde-obercunnersdorf.de oder 
www.gemeinde-kottmar.de/de/Kirchgemeinde bzw. im Info-
kanal.

Monatsspruch für März 2026:
“Da weinte Jesus.” (Joh. 11, 35)

Mit diesem Monatsspruch für März 2026 grüßt Sie

Pfarrer Kersten Benzing im Auftrag des Kirchenvorstandes
der Kirchgemeinde Obercunnersdorf

Kindereinrichtungen

Neues vom Verein KINDERLAND 
Sachsen e.V.

Kita „Koboldhäusel“ Kottmarsdorf
Hier sind die neusten Nachrichten aus dem
 Koboldhäusel. Am 26. Januar waren wir im Pflege- und Alten-
heim Bleichstraße Ebersbach. Dort haben wir die Vogelhoch-
zeit vorgeführt und ein kleines Vögelchen für einen Frühlings-
strauß mit den Bewohnern gebastelt. Das hat den Kindern 
und auch den Bewohnern sehr viel Freude bereitet.

Fotos: Jacqueline Simmig, Kita Kottmarsdorf 

Helau, Helau, der Fasching ist da. Bei uns gab es am Faschings-
dienstag wilde Tiere, Prinzessinnen, Ritter und Käfer. Mit Spiel 
und Spaß haben wir den Fasching in der Kita gefeiert. Gestärkt 
haben wir uns mit Pfannkuchen. Am Aschermittwoch hatten 
wir dann Besuch von unseren eigenen Omis und Opis in der 
Kita in Kottmarsdorf.
Alle waren toll verkleidet, das war ein Spaß für Große und 
Klein!
In den letzten Wochen haben wir auch viel Zeit im Schnee 
verbracht, aber jetzt freuen wir uns aber auf den nahenden 
Frühling!

Bis bald die Kobolde aus Kottmarsdorf

Vereinsmitteilungen
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Aktion Dreikönigssingen 2026

Sternsinger aus der Oberlausitz sammeln 5.609,56 Euro 
für benachteiligte Kinder
(Leutersdorf). Von Großschönau, über Leutersdorf, Ebersbach-
Neugersdorf und Oppach bis hin nach Taubenheim – auf dem 
großen Gebiet unserer Pfarrei waren in diesem Jahr bei der 
Aktion Dreikönigssingen insgesamt dreizehn Sternsinger-
Gruppen unterwegs. Die knapp 50 katholischen und evange-
lischen Kinder und Jugendlichen, sowie die 16 erwachsenen 
Begleitpersonen besuchten viele private Haushalte, Rathäu-
ser, das Krankenhaus in Ebersbach und verschiedene Alten-
pflege-Einrichtungen. Dabei kamen 5609,56 Euro zusammen. 
Ein tolles Ergebnis für die Kinder und Jugendlichen, die in 
den ersten Januartagen den eisigen Temperaturen und dem 
Schnee trotzten. Viele Male hatten sie ihre Lieder gesungen, 
den Segen „20*C+M+B+26“ über die Haustüren geschrieben 
und die stolze Spendensumme für benachteiligte Kinder in 
aller Welt gesammelt.
Bereits am 29.12.25 trafen sich die kleinen und großen Könige 
im Gemeindesaal in Leutersdorf, um sich auf die Aktion vorzu-
bereiten, die Kreide und die Aufkleber segnen zu lassen und 
für ihren Dienst gesegnet und ausgesendet zu werden.
„Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ hieß 
das Leitwort der 68. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielpro-
jekte liegen in Bangladesch. 1959 wurde die Aktion erstmals 
gestartet. Mehr als 1,4 Milliarden Euro sammelten die Stern-
singer in den inzwischen 67 Aktionsjahren, mit denen Projekt-
maßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in 
Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unter-
stützt wurden. Das Dreikönigssingen wird bundesweit getra-
gen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Einsatz gegen Kinderarbeit im Mittelpunkt der 68. Aktion 
Dreikönigssingen
Die Aktion 2026 brachte den Sternsingerinnen und Sternsin-
gern das Thema Kinderarbeit näher und zeigte, wie wichtig die 
Kinderrechte auf Schutz und Bildung sind. Das Dreikönigssin-
gen ermutigt die Sternsinger und ihre Begleitenden, sich auch 
weiterhin gegen Kinderarbeit einzusetzen und eine gerechte 
Welt zu gestalten. Erhebungen machen deutlich, wie wichtig 
dieses Engagement dauerhaft ist. Die Weltgemeinschaft hat 
ihr Ziel, Kinderarbeit bis 2025 zu beenden, nicht erreicht. 138 
Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren arbeiten, 54 
Millionen von ihnen unter besonders gesundheitsschädlichen 
und ausbeuterischen Bedingungen. Produkte aus Kinderar-
beit gelangen auch in Deutschland in den Handel.
Dass die Sternsinger sich jedes Jahr aufs Neue zu den Men-
schen begeben, ist ein Segen für die Kinder in aller Welt. Denn 
durch ihren Einsatz werden Straßenkinder, Flüchtlingskinder, 
Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, 
denen Wasser und Nahrung fehlen, deren Rechte missachtet 
werden oder die ohne ein festes Dach über dem Kopf auf-
wachsen gefördert. Kinder in rund 90 Ländern der Welt wer-
den in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion Dreikö-
nigssingen unterstützt werden.

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2026 fin-
den Sie auf der Webseite www.sternsinger.de.

Kontakt: Claudia Bannach
+49 15560 058572, Claudia.Bannach@pfarrei-bddmei.de

Informationen und Veranstaltungen  
aus dem Landkreis Görlitz

Nachrichten der Katholischen Gemeinde

Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Kath. Pfarrgemeinde Leutersdorf
Pfarrer Dr. W. Styra
Kath. Pfarramt
Aloys-Scholze-Straße 4
02794 Leutersdorf
Tel: 03586-386250 Fax: 03586-408534
Mobil: 0160 6306863
Mail: Leutersdorf@pfarrei-bddmei.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf:
Dienstag und Donnerstag 10:00 – 14:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung März

Samstag
17:30 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche in Oppach
17:30 Uhr Wortgottesdienst Ev. Gemeinderaum in Groß-

schönau
Sonntag
08:30 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche in Ebersbach/Sa.
10:00 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche in Leutersdorf

Wochentagsgottesdienste

Dienstag
18:00 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche Oppach
Mittwoch
09:00 Uhr Hl. Messe Ev. Gemeinderaum Großschönau
Donnerstag
09:00 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche Ebersbach/Sa.
Freitag
18:00 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche Leutersdorf

Besondere Gottesdienste

Do. 19.03.2026
17:00 Uhr Hl. Messe Patronatsfest 

Kapelle „St. Josef“ Oderwitz
So. 15.03.2026
10:00 Uhr Einkehrtag für die ganze Gemeinde in 

Leutersdorf
keine Hl. Messe in Oppach und Ebersbach/Sa.

So. 22.03.2026
15:00 Uhr Kreuzweg in Königswalde (Královstvi)
So. 29.03.2026
10:00 Uhr Hl. Messe zum Palmsonntag (keine Hl. Messe in 

Ebersbach/Sa.)

Mediaplanung
Auf Sie

zugeschnitten.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Aufzuklären, nicht zu verurteilen (auch, wenn es bereits 
Schwierigkeiten gab). Und Zuhören, denn nicht selten bilden 
Gruppen eine Art „Ersatzfamilie“ und sind Gemeinschaft, in 
der sich Einzelne endlich gesehen, gehört und wahrgenom-
men fühlen. Und der Ausstieg ist schwer.
Wenn Ihnen das nicht unbekannt ist, melden Sie sich gern. 
Unsere Beratungszeiten sind wie gehabt mittwochs von 14 
bis 18 Uhr in unserem Büro auf dem Hofeweg, gleich über der 
Stadtbibliothek im Ebersbacher Oberland. Meistens sind wir 
an den anderen Werktagen auch da oder irgendwo im Ober-
land unterwegs. Wenn Sie uns nicht antreffen, schreiben Sie 
uns gerne eine Mail an jugendberatung-ebersbach@ib.de 
oder melden Sie sich telefonisch unter 03586 364958 bzw. per 
Nachricht 0162 1574483. Wir rufen zurück.
Wie schon die Gebrüder Grimm zu ihrer Zeit feststellten: „Das 
Befugtsein, die Wahrheit zu sagen, gehört denen, die den 
Mut dazu haben.“ Und das wird schwerer, je länger es dauert. 
Wahrscheinlich würde Kafka jetzt sagen: „Wege entstehen 
wohl dadurch, dass man sie geht.“
Im Fall unserer zwei Meerchenbrüder sind die ersten schon im 
Heu erkennbar und nicht selten ist das Ziel eine Möhre.

Eure Jugendberaterinnen

Andert-Oberschule

Einladung zum  
„9. Tag der Unternehmen“
Auch in diesem Jahr findet an der Andert-Oberschule der nun-
mehr schon zur Tradition gewordene „Tag der Unternehmen“ 
statt.

Interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche der 
Klassenstufen 7 bis 10 aber auch junge Menschen, die immer 
noch auf der Ausbildungsplatzsuche sind oder sich beruflich 
neu orientieren möchten, sind hierzu herzlich eingeladen.

Wann: am Mittwoch, dem 25. März 2026 
von 10:00 bis 14:00 Uhr

Wo: an der Andert-Oberschule,
Sachsenstraße 41, 02730 Ebersbach-Neugersdorf

Eine Übersicht über die teilnehmenden Firmen finden Sie ab 
Anfang März auf der Schulhomepage.

Mandy Förster
Andert-Oberschule

Frühschoppen in Rößlers Ballsaal
Der traditionelle Frühschoppen in „Rößlers Ballsaal“ fin-
det dieses Jahr zum 29.03.2026 statt!

Eine bekannte und beliebte Tradition der beiden gastgeben-
den Vereine des Ballsaals ist es jährlich einen musikalischen 
Frühschoppen zu veranstalten.
Dieser findet für alle Interessierten am 29.03.2026 statt.
Die Türen vom Ballsaal auf der Rudolf-Breitscheidstraße 32 im 
OT Neugersdorf öffnen sich um 10 vor 10:00 Uhr in der Früh 
und schließen gegen 13:00 Uhr.
Zu unserer großen Freude stehen auch dieses Jahr für die mu-
sikalische Unterhaltung unsere Freunde von den Hochstein-
musikanten auf der Bühne.

Nachbargemeinden

Ebersbach-Neugersdorf
Filmtheater-Ebersbach
Bahnhofstr. 14
02730 Ebersbach-Neugersdorf
Tel.: 03586 7999669
03586 7073175
www.kino-ebersbach.de

Programm März 2026
Fr., 13.03. um 20:00 Uhr und Mi., 18.03. um 20:00 Uhr
Film: Song Sing Blue
Musikfilm USA 2025 132 Min. FSK: ab 12 Jahren

So., 15.03. um 15:30 Uhr
Kinderkino: Woodwalkers 2
Fantasyfilm, EU 2025, 102 Min., FSK: ab 6 Jahren

Fr., 20.03. um 20:00 Uhr und Mi., 25.03. um 20:00 Uhr
Film: Mercy
Science Fiction, USA/RU 2025, 101 Min., FSK: ab 12 Jahren

Sa., 21.03. um 20:00 Uhr
Veranstaltung: 
Konzert für Zither und Stimme mit Michal Müller
Eintritt: 18,- €

Fr., 27.03. um 20:00 Uhr und Mi., 01.04. um 20:00 Uhr
Film: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Komödie, D 2025, 137 Min., FSK: ab 6 Jahren

So., 29.03. um 14:30 Uhr
Veranstaltung: Konzert mit On(e)mission

Änderungen vorbehalten

Die IB-Jugendberatung informiert
Manchmal kommt‘s ganz unverhofft und zack, sitzen zwei 
neue Kollegen mit im Raum. Zugegebenermaßen geht das 
sonst ne ganz so schnell, aber aufgrund eines Engpasses nun 
eben doch fast von einem Tag auf den anderen.
Und das sind sie:
Wilhelm und Jacob, zwei jugendliche Brüder, braunhaarig, der 
eine mit weißer Fönwelle, der andere eher leger unauffällig. 
Zuerst noch ganz scheu, jetzt neugierig mit sehr wachsamen 
Augen und äußerst kommunikativ. Beide sind Mitglieder der 
Gruppe der Cavia Porcelli.
Kennen Sie nicht? Noch nie gehört? Das ist nicht schlimm. 
Meerschweinchen sind es, harmlos im Vergleich zu den Grup-
pen, bei denen Eltern grad jetzt froh sind, wenn dieser Kelch 
an ihnen vorüberzieht. Und da ist es eigentlich egal, ob es sich 
um Extremismus oder Suchtmittelkonsum handelt, es schadet 
und entfernt Kinder und Jugendliche von ihren Familien. Und 
das soll es auch, um zu vereinnahmen. 
Die beste Vorsorge für Eltern ist noch immer Dazusein, egal 
wo, egal wann, ansprechbar zu sein für die Anliegen Ihrer 
Sprösslinge. Bleiben Sie miteinander im Gespräch, auch, wenn 
die Zeit im Alltag knapp ist. Die Herausforderung ist es, nicht 
ins Verbieten abzurutschen, sondern nach Gründen zu fragen: 
„Was ist es, was es so interessant macht?“ 
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Leutersdorf
Familienbörse
Wann? 21.03.2026 von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr
Wo?      Turnhalle Leutersdorf

Wichtig!
Verkauf für Schwangere: 
Freitag 20.03.2026 von 18:30 Uhr – 19:00 Uhr

Was gibt es? Frühjahrs- und Sommerbekleidung für Babys, 
Kinder und Erwachsene, Spielsachen für drinnen und drau-
ßen, Babyartikel und vieles mehr!!!

Weitere Infos auf pfiffikuss.hpage.com

Löbau

Landkreis Görlitz

Wahl des Oberlausitzer Mundartwortes 2026
Die Mundartfreunde im Lusatia-Verband e.V. haben eine Vor-
auswahl getroffen und schlagen folgende (humorvollen) Be-
zeichnungen von Berufen und Tätigkeiten vor:

Boade-, Pippl-, Huschl-, Bischl-, Buschlmutter Hebamme
Brillnklamper, Brillnklampner Optiker
Feuerriepl Essenkehrer, Schornsteinfeger
Firchlrutscher, Firchlscheißer Häusler, der Kartoffeln anbaut
Fuchtlmeester Dirigent

Die Aktiven vom Tischtennisverein zapfen das frische Bier, 
Langhans Lothar und sein Trupp wuseln in der Kantine und 
die Narren der OKG bedienen euch hinter und vor dem Wein-
stand.
Mitzubringen ist außer guter Laune ein Lächeln für seinen 
Nachbarn und das intakte Schluckgeschirr.
Der Tischtennisverein und die Oberlausitzer Karnevalsgesell-
schaft freuen sich auf Ihren Besuch.

Steffen Heinig

Seifhennersdorf

Osterhasenwerkstatt und  
Osterhasenpostamt im Querxenland
Am Sonntag, den 29. März 2026, verwandelt sich das KiEZ 
Querxenland von 12:00 bis 17:00 Uhr wieder in eine fröhliche 
Osterwelt. Die Osterhasenwerkstatt – das Familienfest zu Os-
tern lädt große und kleine Gäste zu einem bunten Nachmittag 
ein.
Gemeinsam mit Olli Osterhase, Lotti Langohr und ihren fleißi-
gen Hasenhelfern erwartet die Besucher ein abwechslungsrei-
ches Programm für die ganze Familie.
Auf dem Gelände gibt es zahlreiche Mitmachangebote, dar-
unter Oster-Basteleien, ein Kinderkarussell, Laufradparcours 
und Bogenschießen. Ein besonderes Highlight ist die große 
Ostereiersuche, die bei Kindern jedes Jahr für leuchtende Au-
gen sorgt. Diesmal sind dort ein paar besondere Eier versteckt. 
Ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz rundet das 
fröhliche Treiben ab. Für das leibliche Wohl ist mit vielen köst-
lichen Angeboten bestens gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos.
Aufgrund des Baus unserer Mehrzwecksporthalle sind die 
Parkmöglichkeiten weiterhin eingeschränkt. Dafür wird er-
neut ein kostenloser Shuttlebus ab Neugersdorf Eiskeller ein-
gesetzt, der auch die Haltestellen „Seifhennersdorf Bahnhof“ 
und „Seifhennersdorf Leutersdorfer Straße“ anfährt.
Parallel dazu öffnet im KiEZ ab März wieder das Oberlausitzer 
Osterhasenpostamt. Erwartet werden wieder Briefe aus aller 
Welt. Jeder Ostergruß wird hier beantwortet – mit einer per-
sönlichen Antwort und kleiner Überraschung.

Adresse:
Oberlausitzer Osterhasenpostamt
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf
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Entsprechend § 6 SächsVermKatG sind Eigentümer und Besit-
zer von Grundstücken oder Gebäuden verpflichtet, Vermes-
sungsmarken auf ihren Grundstücken oder an ihren baulichen 
Anlagen ohne Entschädigung zu dulden und Handlungen, 
die deren Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
können, zu unterlassen.

Dresden, den 16. Februar 2026

Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN)

Gaaknferschter, Gaajknferschter: Förster, Jäger -der nur 
Krähen trifft
Guschnklamper, -klampner Zahnarzt
Puttldukter Urologe
Schemml-, Schäml-, Scha(m)mlfurzer, -rutscher Büroange-
stellter
Seegerschmied Uhrmacher
Teegoaffe, Teegäsl, Toalknbäcke Bäcker
Wälkerweibl, Wälkerfrooe Masseuse

Es können drei Berufe bzw. Tätigkeiten abgekreuzelt und/oder 
andere Beschäftigungen angegeben, z.B.:
Boartoabnahmer, Schoaber, Guschlkroatzer (Herrenfriseur, 
Barbier); Buhsch-, Hulzmächer (Waldarbeiter);
Kehrfrooe, Reenemachfrooe (Putzfrau); Knuchnbrecher, Ran-
kermoan (Chiropraktiker, Chirotherapeut);
Kräuterfrooe, Kroattchfrooe (Gemüsefrau, aber auch Kurpfu-
scherin); Pfläumldukter, Lechlgucker (Frauenarzt);
Rucksaakbulle (Besamer von Kühen); Rumplmannl (Sammler 
von Wertstoffen); Schulmeester (Lehrer);
Tittlkromer (Kleinhändler, der seine Ware in Tüten verkauft); 
Tutngraber (Friedhofswärter); Uffgoate, (Advokat, Rechtsan-
walt); Viechdukter (Tierarzt) u. v. a. m.

Die Abstimmung ist bis zum 30. Juni online über den Link 
https://eveeno.com/276578863 oder 
telefonisch 03583 707995 (Hans Klecker) möglich.

Es werden auch wieder mehrere Mundartbücher auf den Ver-
anstaltungen zum Oberlausitztag 2026 an die Wähler und 
Wählerinnen verlost.

Für den Herbst des Jahres 2026 ist ein Buch mit dem Titel „Die 
Oberlausitzer Wörter der Jahre 2015 bis 2026“ vorgesehen.

Ankündigung von Arbeiten am amtlichen  
Höhenfestpunktfeld des Freistaates Sachsen
Das Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) 
bearbeitet auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen das amt-
liche Höhenfestpunktfeld. Bei den Höhenfestpunkten (HP) 
handelt es sich um amtliche Vermessungspunkte mit präzise 
bestimmten Höhen, die in der Regel als Bolzen in Wänden von 
Bauwerken vermarkt worden sind. Teilweise sind es auch Gra-
nitpfeiler mit Bolzen und in wenigen Fällen auch unterirdische 
Festpunkte.
Um die Qualität des Höhenfestpunktfeldes dauerhaft zu si-
chern, führt das GeoSN ab März 2026 bis voraussichtlich 
Ende 2026 in der Gemeinde Kottmar amtliche Vermessungs-
arbeiten durch. Dabei sollen HP überprüft, bestehende Män-
gel an Punkten abgestellt und der Zustand vor Ort dokumen-
tiert werden. In Einzelfällen werden auch neue HP geschaffen 
und durch Messungen bestimmt.
Die Arbeiten werden von Mitarbeitern des GeoSN ausgeführt, 
die sich durch ihren Dienstausweis ausweisen können.
Rechtsgrundlage für die Arbeiten ist das Gesetz über das amt-
liche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Kataster-
gesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist.
Gemäß § 5 SächsVermKatG sind die Mitarbeiter des GeoSN 
befugt, Flurstücke und bauliche Anlagen zu betreten und zu 
befahren sowie die erforderlichen Arbeiten vorzunehmen.

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 10. April 2026

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, der 19. März 2026, 16.00 Uhr
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